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Auszüge aus dem Gesetz zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen 

(Kinder- und Jugendstärkungsgesetz – KJSG) vom 3.6.2021 

BGBl. 2021 I, 1444 

Inkrafttreten: 10.6.2021 

 

Dokument in Anlehnung an die DIJuF Synopse (https://www.dijuf.de/files/downloads/2021/DIJuF-Synopse%20KJSG%20(Stand%2010.6.2021).pdf) 

 

Fett = Änderungen 

 

Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

§ 4a Selbstorganisierte Zusammenschlüsse zur 

Selbstvertretung 

(1) Selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach diesem 

Buch sind solche, in denen sich nicht in 

berufsständische Organisationen der Kinder- und 

Jugendhilfe eingebundene Personen, insbesondere 

Leistungsberechtigte und Leistungsempfänger nach 

diesem Buch sowie ehrenamtlich in der Kinder- und 

Jugendhilfe tätige Personen, nicht nur vorübergehend 

mit dem Ziel zusammenschließen, Adressatinnen und 

Adressaten der Kinder- und Jugendhilfe zu 

unterstützen, zu begleiten und zu fördern, sowie 

Selbsthilfekontaktstellen. Sie umfassen 

Selbstvertretungen sowohl innerhalb von Einrichtungen 

und Institutionen als auch im Rahmen 

gesellschaftlichen Engagements zur Wahrnehmung 

eigener Interessen sowie die verschiedenen Formen 

der Selbsthilfe. 

(2) Die öffentliche Jugendhilfe arbeitet mit den 

selbstorganisierten Zusammenschlüssen zusammen, 

insbesondere zur Lösung von Problemen im 

Gemeinwesen oder innerhalb von Einrichtungen zur 

Beteiligung in diese betreffenden Angelegenheiten, 

und wirkt auf eine partnerschaftliche Zusammenarbeit 

mit diesen innerhalb der freien Jugendhilfe hin. 

(3) Die öffentliche Jugendhilfe soll die 

selbstorganisierten Zusammenschlüsse nach 

Maßgabe dieses Buches anregen und fördern. 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

§ 8 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 

[…] 

(3) Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf 

Beratung ohne Kenntnis des 

Personensorgeberechtigten, solange durch die 

Mitteilung an den Personensorgeberechtigten der 

Beratungszweck vereitelt würde. § 36 des Ersten 

Buches bleibt unberührt. Die Beratung kann auch 

durch einen Träger der freien Jugendhilfe erbracht 

werden; § 36a Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt 

entsprechend. 

(4) Beteiligung und Beratung von Kindern und 

Jugendlichen nach diesem Buch erfolgen in einer für 

sie verständlichen, nachvollziehbaren und 

wahrnehmbaren Form. 

    

§ 8a Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte 

für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder 

Jugendlichen bekannt, so hat es das 

Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer 

Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame 

Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht 

in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die 

Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den 

Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung 

einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher 

Einschätzung erforderlich ist, 

1. sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem 

Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu 

verschaffen sowie 

2. Personen, die gemäß § 4 Absatz 3 des Gesetzes 

zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

dem Jugendamt Daten übermittelt haben, in 

geeigneter Weise an der 

Gefährdungseinschätzung zu beteiligen. 

Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung 

die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, 

so hat es diese den Erziehungsberechtigten 

anzubieten. […] 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

(4) In Vereinbarungen mit den Trägern von 

Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach 

diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 

1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger 

Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen 

betreuten Kindes oder Jugendlichen eine 

Gefährdungseinschätzung vornehmen, 

2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit 

erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird 

sowie 

3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder 

der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung 

einbezogen werden, soweit hierdurch der 

wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen 

nicht in Frage gestellt wird. 

In den Vereinbarungen sind die Kriterien für die 

Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit 

erfahrenen Fachkraft zu regeln, die insbesondere 

auch den spezifischen Schutzbedürfnissen von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 

Rechnung tragen. Daneben ist in die Vereinbarungen 
insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass 

die Fachkräfte der Träger bei den 

Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von 

Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich 

halten, und das Jugendamt informieren, falls die 

Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. 

(5) In Vereinbarungen mit Kindertagespflegepersonen, 

die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist 

sicherzustellen, dass diese bei Bekanntwerden 

gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines 

von ihnen betreuten Kindes eine 

Gefährdungseinschätzung vornehmen und dabei eine 

insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuziehen. 

Die Erziehungsberechtigten sowie das Kind sind in die 

Gefährdungseinschätzung einzubeziehen, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in 

Frage gestellt wird. Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend.  
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tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

(6) Werden einem örtlichen Träger gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem 

für die Gewährung von Leistungen zuständigen 

örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis 

zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei 

Kindeswohlgefährdung nach § 8a erforderlich ist. Die 

Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen 

den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, 

an dem die Personensorgeberechtigten sowie das 

Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, 

soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes 

oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz 

von Kindern und Jugendlichen 

[…] 

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder 

oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des 

Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft 

erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben 

gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe 

Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und 

Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz 

vor Gewalt sowie 

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und 

Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen in 

der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in 

persönlichen Angelegenheiten. 

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Absätzen 1 

und 2 wird den spezifischen Schutzbedürfnissen von 

Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 

Rechnung getragen. 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Inkrafttreten von Absatz 4 und Absatz 5: 1.1.2028 

 

§ 10 Verhältnis zu anderen Leistungen und 

Verpflichtungen 

[…] 

(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen 

Leistungen nach dem Neunten Buch vor. Leistungen 

nach diesem Buch für junge Menschen mit seelischer 

Behinderung oder einer drohenden seelischen 

Behinderung werden auch für junge Menschen mit 

körperlicher oder geistiger Behinderung oder mit einer 

drohenden körperlichen oder geistigen Behinderung 

vorrangig vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

gewährt. Das Nähere über 

1. den leistungsberechtigten Personenkreis, 

2. Art und Umfang der Leistung, 

3. die Kostenbeteiligung und 

4. das Verfahren 

bestimmt ein Bundesgesetz auf Grundlage einer 

prospektiven Gesetzesevaluation. 

(5) Die Leistungen nach diesem Buch gehen 

Leistungen nach dem Zwölften Buch vor. Abweichend 

von Satz 1 gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1 in 

Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften Buches 

den Leistungen nach diesem Buch vor. 

(6) Soweit Leistungen zum Lebensunterhalt nach § 39 

erbracht werden, gehen sie den Leistungen zum 

Lebensunterhalt nach § 93 des Vierzehnten Buches 

vor. 

    

Außerkrafttreten von Absatz 3: 1.1.2028 

§ 10a Beratung 

(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach diesem Buch 

werden junge Menschen, Mütter, Väter, 

Personensorge- und Erziehungsberechtigte, die 

leistungsberechtigt sind oder Leistungen nach § 2 

Absatz 2 erhalten sollen, in einer für sie 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

verständlichen, nachvollziehbaren und 

wahrnehmbaren Form, auf ihren Wunsch auch im 

Beisein einer Person ihres Vertrauens, beraten. 

(2) Die Beratung umfasst insbesondere 

1. die Familiensituation oder die persönliche 

Situation des jungen Menschen, Bedarfe, 

vorhandene Ressourcen sowie mögliche Hilfen, 

2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

einschließlich des Zugangs zum Leistungssystem, 

3. die Leistungen anderer Leistungsträger, 

4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer Hilfe, 

5. die Verwaltungsabläufe, 

6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere 

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf 

Möglichkeiten zur Leistungserbringung, 

7. Hinweise auf andere Beratungsangebote im 

Sozialraum. 

Soweit erforderlich, gehört zur Beratung auch Hilfe bei 

der Antragstellung, bei der Klärung weiterer 

zuständiger Leistungsträger, bei der 

Inanspruchnahme von Leistungen sowie bei der 

Erfüllung von Mitwirkungspflichten. 

(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten nach 

§ 99 des Neunten Buches nimmt der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe mit Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten am Gesamtplanverfahren 

nach § 117 Absatz 6 des Neunten Buches beratend 

teil. 

Inkrafttreten: 1.1.2024 

Außerkrafttreten: 1.1.2028 

§ 10b Verfahrenslotse 

(1) Junge Menschen, die Leistungen der 

Eingliederungshilfe wegen einer Behinderung oder 

wegen einer drohenden Behinderung geltend machen 

oder bei denen solche Leistungsansprüche in Betracht 

kommen, sowie ihre Mütter, Väter, Personensorge- 

und Erziehungsberechtigten haben bei der 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung dieser 

Leistungen Anspruch auf Unterstützung und 

Begleitung durch einen Verfahrenslotsen. Der 

Verfahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der 

Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der 

Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen sowie 

auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwirken. 

Diese Leistung wird durch den örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe erbracht. 

(2) Der Verfahrenslotse unterstützt den örtlichen 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der 

Zusammenführung der Leistungen der 

Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen 

Zuständigkeit. Hierzu berichtet er gegenüber dem 

örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

halbjährlich insbesondere über Erfahrungen der 

strukturellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

und öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit 

anderen Rehabilitationsträgern. 

§ 11 Jugendarbeit 

(1) Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer 

Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit 

zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen 

junger Menschen anknüpfen und von ihnen 

mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur 

Selbstbestimmung befähigen und zu 

gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem 

Engagement anregen und hinführen. Dabei sollen die 

Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Angebote für junge 

Menschen mit Behinderungen sichergestellt werden. 

(2) […] 

    

§ 13a Schulsozialarbeit 

Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogische 

Angebote nach diesem Abschnitt, die jungen 

Menschen am Ort Schule zur Verfügung gestellt 

werden. Die Träger der Schulsozialarbeit arbeiten bei 

der Erfüllung ihrer Aufgaben mit den Schulen 

zusammen. Das Nähere über Inhalt und Umfang der 

Aufgaben der Schulsozialarbeit wird durch 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Landesrecht geregelt. Dabei kann durch Landesrecht 

auch bestimmt werden, dass Aufgaben der 

Schulsozialarbeit durch andere Stellen nach anderen 

Rechtsvorschriften erbracht werden. 

§ 16 Allgemeine Förderung der Erziehung 

in der Familie 

(1) Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten 

und jungen Menschen sollen Leistungen der 

allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie 

angeboten werden. Diese Leistungen sollen 

Erziehungsberechtigte bei der Wahrnehmung ihrer 

Erziehungsverantwortung unterstützen und dazu 

beitragen, dass Familien sich die für ihre jeweilige 

Erziehungs- und Familiensituation erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in Fragen 

von Erziehung, Beziehung und Konfliktbewältigung, 

von Gesundheit, Bildung, Medienkompetenz, 

Hauswirtschaft sowie der Vereinbarkeit von Familie 

und Erwerbstätigkeit aneignen können und in ihren 

Fähigkeiten zur aktiven Teilhabe und Partizipation 

gestärkt werden. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie 

Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst 

werden können. 

(2) Leistungen zur Förderung der Erziehung in der 

Familie sind insbesondere  

1. Angebote der Familienbildung, die auf 

Bedürfnisse und Interessen sowie auf 

Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen 

Lebenslagen und Erziehungssituationen 

eingehen, die Familien in ihrer 

Gesundheitskompetenz stärken, die Familie zur 

Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und in 

Formen der Selbst- und Nachbarschaftshilfe 

besser befähigen, zu ihrer Teilhabe beitragen 

sowie junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und 

das Zusammenleben mit Kindern vorbereiten, 

2. Angebote der Beratung in allgemeinen Fragen der 

Erziehung und Entwicklung junger Menschen, 

3. Angebote der Familienfreizeit und der 

Familienerholung, insbesondere in belastenden 
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Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
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Familiensituationen, die bei Bedarf die 

erzieherische Betreuung der Kinder einschließen. 

Dabei soll die Entwicklung vernetzter, kooperativer, 

niedrigschwelliger, partizipativer und 

sozialraumorientierter Angebotsstrukturen unterstützt 

werden. 

(3) […] 

§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und 

Kinder 

(1) Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter sechs 

Jahren zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, sollen 

gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten 

Wohnform betreut werden, wenn und solange sie auf 

Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der 

Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes 

bedürfen. Die Betreuung schließt auch ältere 

Geschwister ein, sofern die Mutter oder der Vater für 

sie allein zu sorgen hat. Die Betreuung umfasst 

Leistungen, die die Bedürfnisse der Mutter oder des 

Vaters sowie des Kindes und seiner Geschwister 

gleichermaßen berücksichtigen. Eine schwangere Frau 

kann auch vor der Geburt des Kindes in der Wohnform 

betreut werden. 

(2) Mit Zustimmung des betreuten Elternteils soll auch 

der andere Elternteil oder eine Person, die für das 

Kind tatsächlich sorgt, in die Leistung einbezogen 

werden, wenn und soweit dies dem Leistungszweck 

dient. Abweichend von Absatz 1 Satz 1 kann diese 

Einbeziehung die gemeinsame Betreuung der in Satz 

1 genannten Personen mit dem Kind in einer 

geeigneten Wohnform umfassen, wenn und solange 

dies zur Erreichung des Leistungszwecks erforderlich 

ist. 

(3) Während dieser Zeit soll darauf hingewirkt werden, 

dass die Mutter oder der Vater eine schulische oder 

berufliche Ausbildung beginnt oder fortführt oder eine 

Berufstätigkeit aufnimmt. 
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tun? 
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(4) Die Leistung soll auch den notwendigen Unterhalt 

der betreuten Personen sowie die Krankenhilfe nach 

Maßgabe des § 40 umfassen. 

§ 20 Betreuung und Versorgung des Kindes  

in Notsituationen 

(1) Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung bei 

der Betreuung und Versorgung des im Haushalt 

lebenden Kindes, wenn 

1. ein Elternteil, der für die Betreuung des Kindes 

überwiegend verantwortlich ist, aus 

gesundheitlichen oder anderen zwingenden 

Gründen ausfällt, 

2. das Wohl des Kindes nicht anderweitig, 

insbesondere durch Übernahme der Betreuung 

durch den anderen Elternteil, gewährleistet 

werden kann, 

3. der familiäre Lebensraum für das Kind erhalten 

bleiben soll und 

4. Angebote der Förderung des Kindes in 

Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege 

nicht ausreichen. 

(2) Unter der Voraussetzung, dass eine Vereinbarung 

nach Absatz 3 Satz 2 abgeschlossen wurde, können 

bei der Betreuung und Versorgung des Kindes auch 

ehrenamtlich tätige Patinnen und Paten zum Einsatz 

kommen. Die Art und Weise der Unterstützung und 

der zeitliche Umfang der Betreuung und Versorgung 

des Kindes sollen sich nach dem Bedarf im Einzelfall 

richten. 

(3) § 36a Absatz 2 gilt mit der Maßgabe 

entsprechend, dass die niedrigschwellige unmittelbare 

Inanspruchnahme insbesondere zugelassen werden 

soll, wenn die Hilfe von einer 

Erziehungsberatungsstelle oder anderen 

Beratungsdiensten und -einrichtungen nach § 28 

zusätzlich angeboten oder vermittelt wird. In den 

Vereinbarungen entsprechend § 36a Absatz 2 Satz 2 

sollen insbesondere auch die kontinuierliche und 
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flexible Verfügbarkeit der Hilfe sowie die 

professionelle Anleitung und Begleitung beim Einsatz 

von ehrenamtlichen Patinnen und Paten sichergestellt 

werden. 

§ 22 Grundsätze der Förderung 

(1) Tageseinrichtungen sind Einrichtungen, in denen 

sich Kinder für einen Teil des Tages oder ganztägig 

aufhalten und in Gruppen gefördert werden. 

Kindertagespflege wird von einer geeigneten 

Kindertagespflegeperson in ihrem Haushalt, im 

Haushalt des Erziehungsberechtigten oder in anderen 

geeigneten Räumen geleistet. Nutzen mehrere 

Kindertagespflegepersonen Räumlichkeiten 

gemeinsam, ist die vertragliche und pädagogische 

Zuordnung jedes einzelnen Kindes zu einer 

bestimmten Kindertagespflegeperson zu 

gewährleisten. Eine gegenseitige kurzzeitige 

Vertretung der Kindertagespflegepersonen aus einem 

gewichtigen Grund steht dem nicht entgegen. Das 

Nähere über die Abgrenzung von Tageseinrichtungen 

und Kindertagespflege regelt das Landesrecht. 

(2) Tageseinrichtungen für Kinder und 

Kindertagespflege sollen 

1. die Entwicklung des Kindes zu einer 

selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und 

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern, 

2. die Erziehung und Bildung in der Familie 

unterstützen und ergänzen, 

3. den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit, 

Kindererziehung und familiäre Pflege besser 

miteinander vereinbaren zu können. 

Hierzu sollen sie die Erziehungsberechtigten 

einbeziehen und mit dem Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe und anderen Personen, Diensten oder 

Einrichtungen, die bei der Leistungserbringung für das 

Kind tätig werden, zusammenarbeiten. Sofern Kinder 

mit und ohne Behinderung gemeinsam gefördert 

werden, arbeiten die Tageseinrichtungen für Kinder 

und Kindertagespflege und der Träger der öffentlichen 

    



 

13 

Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Jugendhilfe mit anderen beteiligten 

Rehabilitationsträgern zusammen. 

(3) […] 

§ 22a Förderung in Tageseinrichtungen 

[…] 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 

sicherstellen, dass die Fachkräfte in ihren 

Einrichtungen zusammenarbeiten 

1. mit den Erziehungsberechtigten und 

Kindertagespflegepersonen zum Wohl der Kinder 

und zur Sicherung der Kontinuität des 

Erziehungsprozesses, 

2. mit anderen kinder- und familienbezogenen 

Institutionen und Initiativen im Gemeinwesen, 

insbesondere solchen der Familienbildung und -

beratung, 

3. mit den Schulen, um den Kindern einen guten 

Übergang in die Schule zu sichern und um die 

Arbeit mit Schulkindern in Horten und 

altersgemischten Gruppen zu unterstützen. 

Die Erziehungsberechtigten sind an den 

Entscheidungen in wesentlichen Angelegenheiten der 

Erziehung, Bildung und Betreuung zu beteiligen. 

[…] 

(4) Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne 

Behinderungen sollen gemeinsam gefördert werden. 

Die besonderen Bedürfnisse von Kindern mit 

Behinderungen und von Kindern, die von Behinderung 

bedroht sind, sind zu berücksichtigen. 

(5) […] 

    

§ 27 Hilfe zur Erziehung 

[…] 

(2) Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach 

Maßgabe der §§ 28 bis 35 gewährt. Art und Umfang 

der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf 

im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des 

Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden. 

Unterschiedliche Hilfearten können miteinander 
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kombiniert werden, sofern dies dem erzieherischen 

Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im Einzelfall 

entspricht.[…] 

(3) Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die 

Gewährung pädagogischer und damit verbundener 

therapeutischer Leistungen. Bei Bedarf soll sie 

Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im 

Sinne des § 13 Absatz 2 einschließen und kann mit 

anderen Leistungen nach diesem Buch kombiniert 

werden. Die in der Schule oder Hochschule wegen des 

erzieherischen Bedarfs erforderliche Anleitung und 

Begleitung können als Gruppenangebote an Kinder 

oder Jugendliche gemeinsam erbracht werden, soweit 

dies dem Bedarf des Kindes oder Jugendlichen im 

Einzelfall entspricht. 

(4) […] 

§ 35a Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche 

mit seelischer Behinderung oder drohender seelischer 

Behinderung 

(1) Kinder oder Jugendliche haben Anspruch auf 

Eingliederungshilfe, wenn 

1. ihre seelische Gesundheit mit hoher 

Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von 

dem für ihr Lebensalter typischen Zustand 

abweicht, und 

2. daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft 

beeinträchtigt ist oder eine solche 

Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Von einer seelischen Behinderung bedroht im Sinne 

dieser Vorschrift sind Kinder oder Jugendliche, bei 

denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben 

in der Gesellschaft nach fachlicher Erkenntnis mit 

hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. § 27 Absatz 

4 gilt entsprechend. 

(1a) Hinsichtlich der Abweichung der seelischen 

Gesundheit nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 hat der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Stellungnahme 
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1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

und -psychotherapie, 

2. eines Kinder- und 

Jugendlichenpsychotherapeuten, eines 

Psychotherapeuten mit einer Weiterbildung für die 

Behandlung von Kindern und Jugendlichen oder 

3. eines Arztes oder eines psychologischen 

Psychotherapeuten, der über besondere 

Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen 

bei Kindern und Jugendlichen verfügt, 

einzuholen. Die Stellungnahme ist auf der Grundlage 

der Internationalen Klassifikation der Krankheiten in 

der vom Bundesinstitut für Arzneimittel und 

Medizinprodukte herausgegebenen deutschen 

Fassung zu erstellen. Dabei ist auch darzulegen, ob 

die Abweichung Krankheitswert hat oder auf einer 

Krankheit beruht. Enthält die Stellungnahme auch 

Ausführungen zu Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, so sollen 

diese vom Träger der öffentlichen Jugendhilfe im 

Rahmen seiner Entscheidung angemessen 

berücksichtigt werden. Die Hilfe soll nicht von der 

Person oder dem Dienst oder der Einrichtung, der die 

Person angehört, die die Stellungnahme abgibt, 

erbracht werden. 

(2) […] 

§ 36 Mitwirkung, Hilfeplan 

(1) Der Personensorgeberechtigte und das Kind oder 

der Jugendliche sind vor der Entscheidung über die 

Inanspruchnahme einer Hilfe und vor einer 

notwendigen Änderung von Art und Umfang der Hilfe zu 

beraten und auf die möglichen Folgen für die 

Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen 

hinzuweisen. Es ist sicherzustellen, dass Beratung und 

Aufklärung nach Satz 1 in einer für den 

Personensorgeberechtigten und das Kind oder den 

Jugendlichen verständlichen, nachvollziehbaren und 

wahrnehmbaren Form erfolgen. 

(2) Die Entscheidung über die im Einzelfall angezeigte 

Hilfeart soll, wenn Hilfe voraussichtlich für längere Zeit 

zu leisten ist, im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte 
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getroffen werden. Als Grundlage für die Ausgestaltung 

der Hilfe sollen sie zusammen mit dem 

Personensorgeberechtigten und dem Kind oder dem 

Jugendlichen einen Hilfeplan aufstellen, der 

Feststellungen über den Bedarf, die zu gewährende Art 

der Hilfe sowie die notwendigen Leistungen enthält; sie 

sollen regelmäßig prüfen, ob die gewählte Hilfeart 

weiterhin geeignet und notwendig ist. Hat das Kind oder 

der Jugendliche ein oder mehrere Geschwister, so soll 

der Geschwisterbeziehung bei der Aufstellung und 

Überprüfung des Hilfeplans sowie bei der Durchführung 

der Hilfe Rechnung getragen werden.  

(3) Werden bei der Durchführung der Hilfe andere 

Personen, Dienste oder Einrichtungen tätig, so sind 

sie oder deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 

der Aufstellung des Hilfeplans und seiner Überprüfung 

zu beteiligen. Soweit dies zur Feststellung des 

Bedarfs, der zu gewährenden Art der Hilfe oder der 

notwendigen Leistungen nach Inhalt, Umfang und 

Dauer erforderlich ist, sollen öffentliche Stellen, 

insbesondere andere Sozialleistungsträger, 

Rehabilitationsträger oder die Schule beteiligt werden. 

Gewährt der Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

Leistungen zur Teilhabe, sind die Vorschriften zum 

Verfahren bei einer Mehrheit von 

Rehabilitationsträgern nach dem Neunten Buch zu 

beachten. 

(4) Erscheinen Hilfen nach § 35a erforderlich, so soll bei 

der Aufstellung und Änderung des Hilfeplans sowie bei 

der Durchführung der Hilfe die Person, die eine 

Stellungnahme nach § 35a Absatz 1a abgegeben hat, 

beteiligt werden. 

(5) Soweit dies zur Feststellung des Bedarfs, der zu 

gewährenden Art der Hilfe oder der notwendigen 

Leistungen nach Inhalt, Umfang und Dauer erforderlich 

ist und dadurch der Hilfezweck nicht in Frage gestellt 

wird, sollen Eltern, die nicht personensorgeberechtigt 

sind, an der Aufstellung des Hilfeplans und seiner 

Überprüfung beteiligt werden; die Entscheidung, ob, wie 

und in welchem Umfang deren Beteiligung erfolgt, soll 

im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte unter 
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Berücksichtigung der Willensäußerung und der 

Interessen des Kindes oder Jugendlichen sowie der 

Willensäußerung des Personensorgeberechtigten 

getroffen werden. 

§ 36a Steuerungsverantwortung, Selbst-beschaffung 

[…] 

(2) Abweichend von Absatz 1 soll der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe die niedrigschwellige 

unmittelbare Inanspruchnahme von ambulanten 

Hilfen, insbesondere der Erziehungsberatung nach 

§ 28, zulassen. Dazu soll der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe mit den Leistungserbringern 

Vereinbarungen schließen, in denen die 

Voraussetzungen und die Ausgestaltung der 

Leistungserbringung sowie die Übernahme der Kosten 

geregelt werden. Dabei finden der nach § 80 Absatz 1 

Nummer 2 ermittelte Bedarf, die Planungen zur 

Sicherstellung des bedarfsgerechten 

Zusammenwirkens der Angebote von 

Jugendhilfeleistungen in den Lebens- und 

Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien 

nach § 80 Absatz 2 Nummer 3 sowie die geplanten 

Maßnahmen zur Qualitätsgewährleistung der 

Leistungserbringung nach § 80 Absatz 3 Beachtung. 

(3) […] 

    

§ 36b Zusammenarbeit beim Zuständigkeitsübergang 

(1) Zur Sicherstellung von Kontinuität und 

Bedarfsgerechtigkeit der Leistungsgewährung sind 

von den zuständigen öffentlichen Stellen, 

insbesondere von Sozialleistungsträgern oder 

Rehabilitationsträgern rechtzeitig im Rahmen des 

Hilfeplans Vereinbarungen zur Durchführung des 

Zuständigkeitsübergangs zu treffen. Im Rahmen der 

Beratungen zum Zuständigkeitsübergang prüfen der 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe und die andere 

öffentliche Stelle, insbesondere der andere 

Sozialleistungsträger oder Rehabilitationsträger 

gemeinsam, welche Leistung nach dem 
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Zuständigkeitsübergang dem Bedarf des jungen 

Menschen entspricht. 

(2) Abweichend von Absatz 1 werden bei einem 

Zuständigkeitsübergang vom Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe auf einen Träger der Eingliederungshilfe 

rechtzeitig im Rahmen eines Teilhabeplanverfahrens 

nach § 19 des Neunten Buches die Voraussetzungen 

für die Sicherstellung einer nahtlosen und 

bedarfsgerechten Leistungsgewährung nach dem 

Zuständigkeitsübergang geklärt. Die Teilhabeplanung 

ist frühzeitig, in der Regel ein Jahr vor dem 

voraussichtlichen Zuständigkeitswechsel, vom Träger 

der Jugendhilfe einzuleiten. Mit Zustimmung des 

Leistungsberechtigten oder seines 

Personensorgeberechtigten ist eine 

Teilhabeplankonferenz nach § 20 des Neunten 

Buches durchzuführen. Stellt der beteiligte Träger der 

Eingliederungshilfe fest, dass seine Zuständigkeit 

sowie die Leistungsberechtigung absehbar gegeben 

sind, soll er entsprechend § 19 Absatz 5 des Neunten 

Buches die Teilhabeplanung vom Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe übernehmen. Dies beinhaltet 

gemäß § 21 des Neunten Buches auch die 

Durchführung des Verfahrens zur Gesamtplanung 

nach den §§ 117 bis 122 des Neunten Buches. 

§ 37 Beratung und Unterstützung der Eltern, 

Zusammenarbeit bei Hilfen außerhalb der 

eigenen Familie 

(1) Werden Hilfen nach den §§ 32 bis 34 und 35a 

Absatz 2 Nummer 3 und 4 gewährt, haben die Eltern 

einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung sowie 

Förderung der Beziehung zu ihrem Kind. Durch 

Beratung und Unterstützung sollen die Entwicklungs-, 

Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der 

Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf die 

Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen vertretbaren 

Zeitraums so weit verbessert werden, dass sie das Kind 

oder den Jugendlichen wieder selbst erziehen kann. Ist 

eine nachhaltige Verbesserung der Entwicklungs-, 

Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen in der 
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Herkunftsfamilie innerhalb dieses Zeitraums nicht 

erreichbar, so dienen die Beratung und Unterstützung 

der Eltern sowie die Förderung ihrer Beziehung zum 

Kind der Erarbeitung und Sicherung einer anderen, 

dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderlichen 

und auf Dauer angelegten Lebensperspektive. 

(2) Bei den in Absatz 1 Satz 1 genannten Hilfen soll 

der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die 

Zusammenarbeit der Pflegeperson oder der in der 

Einrichtung für die Erziehung verantwortlichen Person 

und der Eltern zum Wohl des Kindes oder 

Jugendlichen durch geeignete Maßnahmen fördern. 

Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe stellt dies 

durch eine abgestimmte Wahrnehmung der Aufgaben 

nach Absatz 1 und § 37a sicher.  
(3) Sofern der Inhaber der elterlichen Sorge durch 

eine Erklärung nach § 1688 Absatz 3 Satz 1 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs die 

Entscheidungsbefugnisse der Pflegeperson so weit 

einschränkt, dass die Einschränkung eine dem Wohl 

des Kindes oder des Jugendlichen förderliche 

Entwicklung nicht mehr ermöglicht, sollen die 

Beteiligten das Jugendamt einschalten. Auch bei 

sonstigen Meinungsverschiedenheiten zwischen ihnen 

sollen die Beteiligten das Jugendamt einschalten.  

s. bei § 38 SGB VIII aF 

§ 37a Beratung und Unterstützung der Pflegeperson 

Die Pflegeperson hat vor der Aufnahme des Kindes 

oder des Jugendlichen und während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses Anspruch auf Beratung und 

Unterstützung. Dies gilt auch in den Fällen, in denen 

für das Kind oder den Jugendlichen weder Hilfe zur 

Erziehung noch Eingliederungshilfe gewährt wird, und 

in den Fällen, in denen die Pflegeperson nicht der 

Erlaubnis zur Vollzeitpflege nach § 44 bedarf. Lebt 

das Kind oder der Jugendliche bei einer Pflegeperson 

außerhalb des Bereichs des zuständigen Trägers der 

öffentlichen Jugendhilfe, so sind ortsnahe Beratung 

und Unterstützung sicherzustellen. Der zuständige 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat die 
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aufgewendeten Kosten einschließlich der 

Verwaltungskosten auch in den Fällen zu erstatten, in 

denen die Beratung und Unterstützung im Wege der 

Amtshilfe geleistet werden. Zusammenschlüsse von 

Pflegepersonen sollen beraten, unterstützt und 

gefördert werden. 

s. bei § 37 Absatz 2 SGB VIII aF 

§ 37b Sicherung der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen in Familienpflege 

(1) Das Jugendamt stellt sicher, dass während der 

Dauer des Pflegeverhältnisses ein nach Maßgabe 

fachlicher Handlungsleitlinien gemäß § 79a Satz 2 

entwickeltes Konzept zur Sicherung der Rechte des 

Kindes oder des Jugendlichen und zum Schutz vor 

Gewalt angewandt wird. Hierzu sollen die 

Pflegeperson sowie das Kind oder der Jugendliche vor 

der Aufnahme und während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses beraten und an der auf das 

konkrete Pflegeverhältnis bezogenen Ausgestaltung 

des Konzepts beteiligt werden. 

(2) Das Jugendamt gewährleistet, dass das Kind oder 

der Jugendliche während der Dauer des 

Pflegeverhältnisses Möglichkeiten der Beschwerde in 

persönlichen Angelegenheiten hat und informiert das 

Kind oder den Jugendlichen hierüber. 

(3) Das Jugendamt soll den Erfordernissen des 

Einzelfalls entsprechend an Ort und Stelle überprüfen, 

ob eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen 

förderliche Entwicklung bei der Pflegeperson 

gewährleistet ist. Die Pflegeperson hat das Jugendamt 

über wichtige Ereignisse zu unterrichten, die das Wohl 

des Kindes oder des Jugendlichen betreffen.  

s. bei § 37 Absatz 3 SGB VIII aF 

    

§ 37c Ergänzende Bestimmungen zur Hilfeplanung bei 

Hilfen außerhalb der eigenen Familie 

(1) Bei der Aufstellung und Überprüfung des Hilfeplans 

nach § 36 Absatz 2 Satz 2 ist bei Hilfen außerhalb der 

eigenen Familie prozesshaft auch die Perspektive der 
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Hilfe zu klären. Der Stand der Perspektivklärung nach 

Satz 1 ist im Hilfeplan zu dokumentieren. 

(2) Maßgeblich bei der Perspektivklärung nach Absatz 

1 ist, ob durch Leistungen nach diesem Abschnitt die 

Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen 

in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf 

die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 

vertretbaren Zeitraums so weit verbessert werden, 

dass die Herkunftsfamilie das Kind oder den 

Jugendlichen wieder selbst erziehen, betreuen und 

fördern kann. Ist eine nachhaltige Verbesserung der 

Entwicklungs-, Teilhabe- oder Erziehungsbedingungen 

in der Herkunftsfamilie innerhalb eines im Hinblick auf 

die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen 

vertretbaren Zeitraums nicht erreichbar, so soll mit 

den beteiligten Personen eine andere, dem Wohl des 

Kindes oder Jugendlichen förderliche und auf Dauer 

angelegte Lebensperspektive erarbeitet werden. In 

diesem Fall ist vor und während der Gewährung der 

Hilfe insbesondere zu prüfen, ob die Annahme als 

Kind in Betracht kommt. 

(3) Bei der Auswahl der Einrichtung oder der 

Pflegeperson sind der Personensorgeberechtigte und 

das Kind oder der Jugendliche oder bei Hilfen nach 

§ 41 der junge Volljährige zu beteiligen. Der Wahl und 

den Wünschen des Leistungsberechtigten ist zu 

entsprechen, sofern sie nicht mit unverhältnismäßigen 

Mehrkosten verbunden sind. Wünschen die in Satz 1 

genannten Personen die Erbringung einer in § 78a 

genannten Leistung in einer Einrichtung, mit deren 

Träger keine Vereinbarungen nach § 78b bestehen, so 

soll der Wahl nur entsprochen werden, wenn die 

Erbringung der Leistung in dieser Einrichtung nach 

Maßgabe des Hilfeplans geboten ist. Bei der Auswahl 

einer Pflegeperson, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

außerhalb des Bereichs des örtlich zuständigen Trägers 

hat, soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 

beteiligt werden, in dessen Bereich die Pflegeperson 

ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat. 
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(4) Die Art und Weise der Zusammenarbeit nach § 37 

Absatz 2 sowie die damit im Einzelfall verbundenen 

Ziele sind im Hilfeplan zu dokumentieren. Bei Hilfen 

nach den §§ 33, 35a Absatz 2 Nummer 3 zählen dazu 

auch der vereinbarte Umfang der Beratung und 

Unterstützung der Eltern nach § 37 Absatz 1 und der 

Pflegeperson nach § 37a Absatz 1 sowie die Höhe der 

laufenden Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder 

Jugendlichen nach § 39. Bei Hilfen für junge Volljährige 

nach § 41 gilt dies entsprechend in Bezug auf den 

vereinbarten Umfang der Beratung und Unterstützung 

der Pflegeperson sowie die Höhe der laufenden 

Leistungen zum Unterhalt. Eine Abweichung von den im 

Hilfeplan gemäß den Sätzen 1 bis 3 getroffenen 

Feststellungen ist nur bei einer Änderung des 

Hilfebedarfs und entsprechender Änderung des 

Hilfeplans auch bei einem Wechsel der örtlichen 

Zuständigkeit zulässig. 

s. bei § 37 Absatz 2a SGB VIII aF 

§ 38 Zulässigkeit von Auslandsmaßnahmen 

(1) Hilfen nach diesem Abschnitt sind in der Regel im 

Inland zu erbringen. Sie dürfen nur dann im Ausland 

erbracht werden, wenn dies nach Maßgabe der 

Hilfeplanung zur Erreichung des Hilfezieles im 

Einzelfall erforderlich ist und die 

aufenthaltsrechtlichen Vorschriften des 

aufnehmenden Staates sowie 

1. im Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 

2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 

über die Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 

und in Verfahren betreffend die elterliche 

Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung 

(EG) Nr. 1347/2000 die Voraussetzungen des 

Artikels 56 oder 

2. im Anwendungsbereich des Haager 

Übereinkommens vom 19. Oktober 1996 über die 

Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die 

Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung und 
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der Maßnahmen zum Schutz von Kindern die 

Voraussetzungen des Artikels 33 

erfüllt sind. 

(2) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe soll vor der 

Entscheidung über die Gewährung einer Hilfe, die 

ganz oder teilweise im Ausland erbracht wird, 

1. zur Feststellung einer seelischen Störung mit 

Krankheitswert die Stellungnahme einer in § 35a 

Absatz 1a Satz 1 genannten Person einholen, 

2. sicherstellen, dass der Leistungserbringer 

a) über eine Betriebserlaubnis nach § 45 für 

eine Einrichtung im Inland verfügt, in der Hilfe 

zur Erziehung erbracht wird, 

b) Gewähr dafür bietet, dass er die 

Rechtsvorschriften des aufnehmenden 

Staates einschließlich des Aufenthaltsrechts 

einhält, insbesondere vor Beginn der 

Leistungserbringung die in Absatz 1 Satz 2 

genannten Maßgaben erfüllt, und mit den 

Behörden des aufnehmenden Staates sowie 

den deutschen Vertretungen im Ausland 

zusammenarbeitet, 

c) mit der Erbringung der Hilfen nur Fachkräfte 

nach § 72 Absatz 1 betraut, 

d) über die Qualität der Maßnahme eine 

Vereinbarung abschließt; dabei sind die 

fachlichen Handlungsleitlinien des 

überörtlichen Trägers anzuwenden, 

e) Ereignisse oder Entwicklungen, die geeignet 

sind, das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

zu beeinträchtigen, dem Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe unverzüglich anzeigt 

und 

3. die Eignung der mit der Leistungserbringung zu 

betrauenden Einrichtung oder Person an Ort und 

Stelle überprüfen. 

(3) Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans 

sollen nach Maßgabe von § 36 Absatz 2 Satz 2 am Ort 

der Leistungserbringung unter Beteiligung des Kindes 

oder des Jugendlichen erfolgen. Unabhängig von der 

Überprüfung und Fortschreibung des Hilfeplans nach 
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Satz 1 soll der Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach 

den Erfordernissen im Einzelfall an Ort und Stelle 

überprüfen, ob die Anforderungen nach Absatz 2 

Nummer 2 Buchstabe b und c sowie Nummer 3 weiter 

erfüllt sind. 

(4) Besteht die Erfüllung der Anforderungen nach 

Absatz 2 Nummer 2 oder die Eignung der mit der 

Leistungserbringung betrauten Einrichtung oder 

Person nicht fort, soll die Leistungserbringung im 

Ausland unverzüglich beendet werden. 

(5) Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat der 

erlaubniserteilenden Behörde unverzüglich 

1. den Beginn und das geplante Ende der 

Leistungserbringung im Ausland unter Angabe von 

Namen und Anschrift des Leistungserbringers, 

des Aufenthaltsorts des Kindes oder Jugendlichen 

sowie der Namen der mit der Erbringung der Hilfe 

betrauten Fachkräfte, 

2. Änderungen der in Nummer 1 bezeichneten 

Angaben sowie 

3. die bevorstehende Beendigung der 

Leistungserbringung im Ausland 

zu melden sowie 

4. einen Nachweis zur Erfüllung der 

aufenthaltsrechtlichen Vorschriften des 

aufnehmenden Staates und im 

Anwendungsbereich 

a) der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des 

Rates vom 27. November 2003 über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und 

Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die 

elterliche Verantwortung und zur Aufhebung 

der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 zur 

Erfüllung der Maßgaben des Artikels 56, 

b) des Haager Übereinkommens vom 

19. Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das 

anzuwendende Recht, die Anerkennung, 

Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der elterlichen Verantwortung und der 
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Maßnahmen zum Schutz von Kindern zur 

Erfüllung der Maßgaben des Artikels 33 

zu übermitteln. Die erlaubniserteilende Behörde wirkt 

auf die unverzügliche Beendigung der 

Leistungserbringung im Ausland hin, wenn sich aus 

den Angaben nach Satz 1 ergibt, dass die an die 

Leistungserbringung im Ausland gestellten 

gesetzlichen Anforderungen nicht erfüllt sind. 

§ 41 Hilfe für junge Volljährige 

(1) Junge Volljährige erhalten geeignete und notwendige 

Hilfe nach diesem Abschnitt, wenn und solange ihre 

Persönlichkeitsentwicklung eine selbstbestimmte, 

eigenverantwortliche und selbständige Lebensführung 

nicht gewährleistet. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur 

Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in 

begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten 

Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden. Eine 

Beendigung der Hilfe schließt die erneute Gewährung 

oder Fortsetzung einer Hilfe nach Maßgabe der Sätze 1 

und 2 nicht aus. 

(2) […] 

(3) Soll eine Hilfe nach dieser Vorschrift nicht 

fortgesetzt oder beendet werden, prüft der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe ab einem Jahr vor dem 

hierfür im Hilfeplan vorgesehenen Zeitpunkt, ob im 

Hinblick auf den Bedarf des jungen Menschen ein 

Zuständigkeitsübergang auf andere 

Sozialleistungsträger in Betracht kommt; § 36b gilt 

entsprechend. 

 

    

§ 41a Nachbetreuung 

(1) Junge Volljährige werden innerhalb eines 

angemessenen Zeitraums nach Beendigung der Hilfe 

bei der Verselbständigung im notwendigen Umfang 

und in einer für sie verständlichen, nachvollziehbaren 

und wahrnehmbaren Form beraten und unterstützt 
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s. bei § 41 Absatz 3 SGB VIII aF 

(2) Der angemessene Zeitraum sowie der notwendige 

Umfang der Beratung und Unterstützung nach 

Beendigung der Hilfe sollen in dem Hilfeplan nach 

§ 36 Absatz 2 Satz 2, der die Beendigung der Hilfe 

nach § 41 feststellt, dokumentiert und regelmäßig 

überprüft werden. Hierzu soll der Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe in regelmäßigen Abständen 

Kontakt zu dem jungen Volljährigen aufnehmen. 

§ 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familien-gerichten 

[…] 

(2) Das Jugendamt unterrichtet insbesondere über 

angebotene und erbrachte Leistungen, bringt 

erzieherische und soziale Gesichtspunkte zur 

Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen ein 

und weist auf weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. In 

Verfahren nach den §§ 1631b, 1632 Absatz 4, den 

§§ 1666, 1666a und 1682 des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs sowie in Verfahren, die die Abänderung, 

Verlängerung oder Aufhebung von nach diesen 

Vorschriften getroffenen Maßnahmen betreffen, legt 

das Jugendamt dem Familiengericht den Hilfeplan 

nach § 36 Absatz 2 Satz 2 vor. Dieses Dokument 

beinhaltet ausschließlich das Ergebnis der 

Bedarfsfeststellung, die vereinbarte Art der 

Hilfegewährung einschließlich der hiervon umfassten 

Leistungen sowie das Ergebnis etwaiger 

Überprüfungen dieser Feststellungen. In anderen die 

Person des Kindes betreffenden Kindschaftssachen 

legt das Jugendamt den Hilfeplan auf Anforderung des 

Familiengerichts vor. Das Jugendamt informiert das 

Familiengericht in dem Termin nach § 155 Absatz 2 

des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 

und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit über den Stand des 

Beratungsprozesses. § 64 Absatz 2 und § 65 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 1 und 2 bleiben unberührt. 

(3) Das Jugendamt, das in Verfahren zur Übertragung 

der gemeinsamen Sorge nach § 155a Absatz 4 Satz 1 
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und § 162 des Gesetzes über das Verfahren in 

Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit angehört wird, teilt 

1. rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen, 

aufgrund derer die Sorge gemäß § 1626a Absatz 

2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Eltern 

ganz oder zum Teil gemeinsam übertragen wird 

oder 

2. rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen, die 

die elterliche Sorge ganz oder zum Teil der Mutter 

entziehen oder auf den Vater allein übertragen, 

dem nach § 87c Absatz 6 Satz 2 zuständigen 

Jugendamt zu den in § 58a genannten Zwecken 

unverzüglich mit. Mitzuteilen sind auch das 

Geburtsdatum und der Geburtsort des Kindes oder des 

Jugendlichen sowie der Name, den das Kind oder der 

Jugendliche zur Zeit der Beurkundung seiner Geburt 

geführt hat. 

§ 52 Mitwirkung in Verfahren nach dem 

Jugendgerichtsgesetz 

(1) Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 

50 Absatz 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im 

Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 

mitzuwirken. Dabei soll das Jugendamt auch mit 

anderen öffentlichen Einrichtungen und sonstigen 

Stellen, wenn sich deren Tätigkeit auf die 

Lebenssituation des Jugendlichen oder jungen 

Volljährigen auswirkt, zusammenarbeiten, soweit dies 

zur Erfüllung seiner ihm dabei obliegenden Aufgaben 

erforderlich ist. Die behördenübergreifende 

Zusammenarbeit kann im Rahmen von gemeinsamen 

Konferenzen oder vergleichbaren gemeinsamen 

Gremien oder in anderen nach fachlicher 

Einschätzung geeigneten Formen erfolgen. 

(2) Das Jugendamt hat frühzeitig zu prüfen, ob für den 

Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen 

der Jugendhilfe oder anderer Sozialleistungsträger in 

Betracht kommen. Ist dies der Fall oder ist eine 

geeignete Leistung bereits eingeleitet oder gewährt 

worden, so hat das Jugendamt den Staatsanwalt oder 
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den Richter umgehend davon zu unterrichten, damit 

geprüft werden kann, ob diese Leistung ein Absehen 

von der Verfolgung (§ 45 JGG) oder eine Einstellung 

des Verfahrens (§ 47 JGG) ermöglicht. 

(3) […] 

§ 71 Jugendhilfeausschuss, 

Landesjugendhilfeausschuss 

[…] 

(2) Dem Jugendhilfeausschuss sollen als beratende 

Mitglieder selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach 

§ 4a angehören. 

(3) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen 

Angelegenheiten der Jugendhilfe, insbesondere mit 

1. der Erörterung aktueller Problemlagen junger 

Menschen und ihrer Familien sowie mit 

Anregungen und Vorschlägen für die 

Weiterentwicklung der Jugendhilfe, 

2. der Jugendhilfeplanung und 

3. der Förderung der freien Jugendhilfe. 

(4) Er hat Beschlussrecht in Angelegenheiten der 

Jugendhilfe im Rahmen der von der 

Vertretungskörperschaft bereitgestellten Mittel, der 

von ihr erlassenen Satzung und der von ihr gefassten 

Beschlüsse. Er soll vor jeder Beschlussfassung der 

Vertretungskörperschaft in Fragen der Jugendhilfe und 

vor der Berufung eines Leiters des Jugendamts gehört 

werden und hat das Recht, an die 

Vertretungskörperschaft Anträge zu stellen. Er tritt 

nach Bedarf zusammen und ist auf Antrag von 

mindestens einem Fünftel der Stimmberechtigten 

einzuberufen. Seine Sitzungen sind öffentlich, soweit 

nicht das Wohl der Allgemeinheit, berechtigte 

Interessen einzelner Personen oder schutzbedürftiger 

Gruppen entgegenstehen. 

(5) Dem Landesjugendhilfeausschuss gehören mit 

zwei Fünfteln des Anteils der Stimmen Frauen und 

Männer an, die auf Vorschlag der im Bereich des 

Landesjugendamts wirkenden und anerkannten 

Träger der freien Jugendhilfe von der obersten 

Landesjugendbehörde zu berufen sind. Die übrigen 
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Mitglieder werden durch Landesrecht bestimmt. 

Absatz 3 gilt entsprechend. 

(6) Das Nähere regelt das Landesrecht. Es regelt die 

Zughörigkeit weiterer beratender Mitglieder zum 

Jugendhilfeausschuss. Es kann bestimmen, dass der 

Leiter der Verwaltung der Gebietskörperschaft oder 

der Leiter der Verwaltung des Jugendamts nach 

Absatz 1 Nummer 1 stimmberechtigt ist. 

§ 77 Vereinbarungen über Kostenübernahme und 

Qualitätsentwicklung bei ambulanten Leistungen 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste der Träger der 

freien Jugendhilfe in Anspruch genommen, so sind 

Vereinbarungen über die Höhe der Kosten der 

Inanspruchnahme sowie über Inhalt, Umfang und 

Qualität der Leistung, über Grundsätze und Maßstäbe 

für die Bewertung der Qualität der Leistung und über 

geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung 

zwischen der öffentlichen und der freien Jugendhilfe 

anzustreben. Zu den Grundsätzen und Maßstäben für 

die Bewertung der Qualität der Leistung nach Satz 1 

zählen auch Qualitätsmerkmale für die inklusive 

Ausrichtung der Aufgabenwahrnehmung und die 

Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse von 

jungen Menschen mit Behinderungen. Das Nähere 

regelt das Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben 

unberührt. 

(2) Wird eine Leistung nach § 37 Absatz 1 

oder § 37a erbracht, so ist der Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe zur Übernahme der Kosten der 

Inanspruchnahme nur verpflichtet, wenn mit den 

Leistungserbringern Vereinbarungen über Inhalt, 

Umfang und Qualität der Leistung, über Grundsätze 

und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität der 

Leistung sowie über geeignete Maßnahmen zu ihrer 

Gewährleistung geschlossen worden sind; § 78e gilt 

entsprechend. 

    

§ 78 Arbeitsgemeinschaften 

Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die 

Bildung von Arbeitsgemeinschaften anstreben, in 

denen neben ihnen die anerkannten Träger der freien 
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Jugendhilfe sowie die Träger geförderter Maßnahmen 

vertreten sind. In den Arbeitsgemeinschaften soll 

darauf hingewirkt werden, dass die geplanten 

Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden, sich 

gegenseitig ergänzen und in den Lebens- und 

Wohnbereichen von jungen Menschen und Familien 

ihren Bedürfnissen, Wünschen und Interessen 

entsprechend zusammenwirken. Dabei sollen 

selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach § 4a 

beteiligt werden. 

§ 79 Gesamtverantwortung, Grundausstattung 

[…] 

(2) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 

gewährleisten, dass zur Erfüllung der Aufgaben nach 

diesem Buch 

1. die erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, 

Dienste und Veranstaltungen den verschiedenen 

Grundrichtungen der Erziehung entsprechend 

rechtzeitig und ausreichend zur Verfügung stehen; 

hierzu zählen insbesondere auch Pfleger, 

Vormünder und Pflegepersonen; 

2. die nach Nummer 1 vorgehaltenen Einrichtungen, 

Dienste und Veranstaltungen dem nach § 80 

Absatz 1 Nummer 2 ermittelten Bedarf 

entsprechend zusammenwirken und hierfür 

verbindliche Strukturen der Zusammenarbeit 

aufgebaut und weiterentwickelt werden; 

3. eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung nach 

Maßgabe von § 79a erfolgt. 

Von den für die Jugendhilfe bereitgestellten Mitteln 

haben sie einen angemessenen Anteil für die 

Jugendarbeit zu verwenden. 

(3) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben für 

eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter und 

der Landesjugendämter einschließlich der Möglichkeit 

der Nutzung digitaler Geräte zu sorgen; hierzu gehört 

auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von 

Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer 
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bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein 

Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im 

Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten 

festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen 

und der Erziehungsberechtigten für einen 

mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen 

Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; 

dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein 

unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden 

kann. 

(2) Einrichtungen und Dienste sollen so geplant 

werden, dass insbesondere 

1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld 

erhalten und gepflegt werden können, 

2. in möglichst wirksames, vielfältiges, inklusives 

und aufeinander abgestimmtes Angebot von 

Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 

3. ein dem nach Absatz 1 Nummer 2 ermittelten 

Bedarf entsprechendes Zusammenwirken der 

Angebote von Jugendhilfeleistungen in den 

Lebens- und Wohnbereichen von jungen 

Menschen und Familien sichergestellt ist, 

4. junge Menschen mit Behinderungen oder von 

Behinderung bedrohte junge Menschen mit 

jungen Menschen ohne Behinderung gemeinsam 

unter Berücksichtigung spezifischer Bedarfslagen 

gefördert werden können, 

5. junge Menschen und Familien in gefährdeten 

Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert 

werden, 

6. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und 

Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren 

können. 
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(3) Die Planung insbesondere von Diensten zur 

Gewährung niedrigschwelliger ambulanter Hilfen nach 

Maßgabe von § 36a Absatz 2 umfasst auch 

Maßnahmen zur Qualitätsgewährleistung der 

Leistungserbringung. 

(4) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben die 

anerkannten Träger der freien Jugendhilfe in allen 

Phasen ihrer Planung frühzeitig zu beteiligen. Zu 

diesem Zwecke sind sie vom Jugendhilfeausschuss, 

soweit sie überörtlich tätig sind, im Rahmen der 

Jugendhilfeplanung des überörtlichen Trägers vom 

Landesjugendhilfeausschuss zu hören. Das Nähere 

regelt das Landesrecht. 

(5) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen 

darauf hinwirken, dass die Jugendhilfeplanung und 

andere örtliche und überörtliche Planungen 

aufeinander abgestimmt werden und die Planungen 

insgesamt den Bedürfnissen und Interessen der 

jungen Menschen und ihrer Familien Rechnung 

tragen. 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche 

Netzwerkstrukturen im Kinderschutz 

[…] 

(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen 

und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, 

Leistungserbringer, mit denen Verträge nach § 125 

des Neunten Buches Sozialgesetzbuch bestehen, 

Gesundheitsämter, Sozialämter, Schulen, Polizei- und 

Ordnungsbehörden, Agenturen für Arbeit, 

Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, 

Frühförderstellen, Beratungsstellen für soziale 

Problemlagen, Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 

des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen 

und Dienste zur Müttergenesung sowie zum Schutz 

gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, 
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Mehrgenerationenhäuser, Familienbildungsstätten, 

Familiengerichte und Angehörige der Heilberufe 

einbezogen werden. 

(3) […] 

§ 4 Beratung und Übermittlung von Informationen 

durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdung 

(1) Werden 

1. Ärztinnen oder Ärzten, Zahnärztinnen oder 

Zahnärzten[,] Hebammen oder 

Entbindungspflegern oder Angehörigen eines 

anderen Heilberufes, der für die Berufsausübung 

oder die Führung der Berufsbezeichnung eine 

staatlich geregelte Ausbildung erfordert, 

2. Berufspsychologinnen oder -psychologen mit 

staatlich anerkannter wissenschaftlicher 

Abschlussprüfung, 

3. Ehe-, Familien-, Erziehungs- oder 

Jugendberaterinnen oder -beratern sowie 

4. Beraterinnen oder Beratern für Suchtfragen in 

einer Beratungsstelle, die von einer Behörde oder 

Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des 

öffentlichen Rechts anerkannt ist, 

5. Mitgliedern oder Beauftragten einer anerkannten 

Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des 

Schwangerschaftskonfliktgesetzes, 

6. staatlich anerkannten Sozialarbeiterinnen oder -

arbeitern oder staatlich anerkannten 

Sozialpädagoginnen oder -pädagogen oder 

7. Lehrerinnen oder Lehrern an öffentlichen und an 

staatlich anerkannten privaten Schulen 

in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sollen sie 

mit dem Kind oder Jugendlichen und den 

Erziehungsberechtigten die Situation erörtern und, 

soweit erforderlich, bei den Erziehungsberechtigten 

auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, soweit 

hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 
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[…] 

(3) Scheidet eine Abwendung der Gefährdung nach 

Absatz 1 aus oder ist ein Vorgehen nach Absatz 1 

erfolglos und halten die in Absatz 1 genannten 

Personen ein Tätigwerden des Jugendamtes für 

erforderlich, um eine Gefährdung des Wohls eines 

Kindes 

oder eines Jugendlichen abzuwenden, so sind sie 

befugt, das Jugendamt zu informieren; hierauf sind die 

Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass 

damit der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Frage gestellt wird. Zu diesem Zweck 

sind die Personen nach Satz 1 befugt, dem Jugendamt 

die erforderlichen Daten mitzuteilen. Die Sätze 1 und 

2 gelten für die in Absatz 1 Nummer 1 genannten 

Personen mit der Maßgabe, dass diese unverzüglich 

das Jugendamt informieren sollen, wenn nach deren 

Einschätzung eine dringende Gefahr für das Wohl des 

Kindes oder des Jugendlichen das Tätigwerden des 

Jugendamtes erfordert. 

(4) Wird das Jugendamt von einer in Absatz 1 

genannten Person informiert, soll es dieser Person 

zeitnah eine Rückmeldung geben, ob es die 

gewichtigen Anhaltspunkte für die Gefährdung des 

Wohls des Kindes oder Jugendlichen bestätigt sieht 

und ob es zum Schutz des Kindes oder Jugendlichen 

tätig geworden ist und noch tätig ist. Hierauf sind die 

Betroffenen vorab hinzuweisen, es sei denn, dass 

damit der wirksame Schutz des Kindes oder des 

Jugendlichen in Frage gestellt wird. 

(5) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Zollbehörden. 

(6) Zur praktischen Erprobung 

datenschutzrechtskonformer Umsetzungsformen und 

zur Evaluierung der Auswirkungen auf den 

Kinderschutz kann Landesrecht die Befugnis zu einem 

fallbezogenen interkollegialen Austausch von 

Ärztinnen und Ärzten regeln.  
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§ 5 Mitteilungen an das Jugendamt 

(1) Werden in einem Strafverfahren gewichtige 

Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines 

Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, informiert 

die Strafverfolgungsbehörde oder das Gericht 

unverzüglich den zuständigen örtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe sowie im Falle seiner 

Zuständigkeit den überörtlichen Träger der 

öffentlichen Jugendhilfe und übermittelt die aus ihrer 

Sicht zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos 

erforderlichen Daten. Die Mitteilung ordnen 

Richterinnen oder Richter, Staatsanwältinnen oder 

Staatsanwälte an. § 4 Absatz 2 gilt entsprechend. 

(2) Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung 

können insbesondere dann vorliegen, wenn gegen 

eine Person, die mit einem Kind oder Jugendlichen in 

häuslicher Gemeinschaft lebt oder die regelmäßig 

Umgang mit ihm hat oder haben wird, der Verdacht 

besteht, eine Straftat nach den §§ 171, 174, 176 bis 

180, 182, 184b bis 184e, 225, 232 bis 233a, 234, 

235 oder 236 des Strafgesetzbuchs begangen zu 

haben. 

    

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX) 

§ 117 Gesamtplanverfahren 

[…] 

(5) § 22 Absatz 5 ist entsprechend anzuwenden, auch 

wenn ein Teilhabeplan nicht zu erstellen ist. 

(6) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten wird der 

nach § 86 des Achten Buches zuständige örtliche 

Träger der öffentlichen Jugendhilfe vom Träger der 

Eingliederungshilfe mit Zustimmung des 

Personensorgeberechtigten informiert und nimmt am 

Gesamtplanverfahren beratend teil, soweit dies zur 

Feststellung der Leistungen der Eingliederungshilfe 

nach den Kapiteln 3 bis 6 erforderlich ist. Hiervon 

kann in begründeten Ausnahmefällen abgesehen 

werden, insbesondere, wenn durch die Teilnahme des 

zuständigen örtlichen Trägers der öffentlichen 
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Neufassung Was ist von wem und mit wem zu 

tun? 

Mit welchem Ziel ist etwas zu 

tun? 

Was brauchen wir zur 

Umsetzung? 
Priorisierung 

Jugendhilfe das Gesamtplanverfahren verzögert 

würde. 

§ 119 Gesamtplankonferenz 

(1) Mit Zustimmung des Leistungsberechtigten kann 

der Träger der Eingliederungshilfe eine 

Gesamtplankonferenz durchführen, um die 

Leistungen für den Leistungsberechtigten nach den 

Kapiteln 3 bis 6 sicherzustellen. Die 

Leistungsberechtigten, die beteiligten 

Rehabilitationsträger und bei minderjährigen 

Leistungsberechtigten der nach § 86 des Achten 

Buches zuständige örtliche Träger der öffentlichen 

Jugendhilfe können dem nach § 15 verantwortlichen 

Träger der Eingliederungshilfe die Durchführung einer 

Gesamtplankonferenz vorschlagen. Den Vorschlag auf 

Durchführung einer Gesamtplankonferenz kann der 

Träger der Eingliederungshilfe ablehnen, wenn der 

maßgebliche Sachverhalt schriftlich ermittelt werden 

kann oder der Aufwand zur Durchführung nicht in 

einem angemessenen Verhältnis zum Umfang der 

beantragten Leistung steht. 

(2) […] 

    

 

 


